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Höhenentwicklung Baufeld Wintersbuckstraße 
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Höhenentwicklung Baufeld Haagener Straße 
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Heithemstraße - Ideenskizze 
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Bebauungsplan 
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 Alle Gebäude sind mit einer Dachbegrünung von mind. 12 cm Substrat-

aufbau zu versehen. 

 Das Niederschlagswasser privater Belagsflächen ist auf dem Grundstück zu 

versickern.  

 Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke sind als wasseraufnahme-

fähige Vegetationsflächen (ohne Folie, Vlies o.ä.) gärtnerisch anzulegen und 

dauerhaft zu erhalten.  

 Die Verwendung von Schotter, Kies oder ähnlichen Materialien für die Ober-

flächengestaltung ist nicht zulässig.  

 Einfriedungen sind transparent, luft- und lichtdurchlässig zu gestalten. Zäune 

sind mit einer Hecke aus Hainbuche oder Liguster zu hinterpflanzen. 

Einfriedungen als Mauern oder aus Kunststoff sind mit Ausnahme von 

Kunststoff ummanteltem Drahtgeflecht nicht zulässig.  
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Begründung und Gutachten 
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1. Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 

2. Für das in Anlage 1 umgrenzte Gebiet ist gemäß § 2 (1) BauGB der Bebauungsplan 

mit Örtlichen Bauvorschriften „Neue Mitte Nordstadt“ aufzustellen. Der 

Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. 

3. Der Gemeinderat stimmt dem Bebauungsplanentwurf vom 03.06.2022 und dem 

Entwurf der örtlichen Bauvorschriften vom 03.06.2022 jeweils mit Begründung 

vom 03.06.2022 und den Anlagen zum Bebauungsplan und den örtlichen 

Bauvorschriften zu. 

4. Der Gemeinderat beschließt gem. § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung des 

Bebauungsplanentwurfs vom 03.06.2022 und des Entwurfs der Örtlichen 

Bauvorschriften vom 03.06.2022 mit Begründung und Anlagen sowie die 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 

2 BauGB. 

5. Der Aufstellungsbeschluss und der Auslegebeschluss sind ortsüblich bekannt zu 

machen. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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